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Unter Rechnungslegung versteht man Entstehung, Anfertigung, Ab-
nahme und Kontrolle von Rechnungen, also das gesamte System 
schriftgestützter Rechenschaftsleistung und -kontrolle im Rahmen der 
Verwaltungsorganisation und -tätigkeit. Anders als für die territoriale 
Rechnungslegung des Spätmittelalters1 hat sich der Kenntnisstand für 
die der römischen Könige und Kaiser in jüngerer Zeit kaum verändert2. 
Gegen die Annahme langer Kontinuität der Rechnungslegung in der 
Verwaltung des Königsgutes seit der Karolingerzeit3 erhoben sich im 
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